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§ 10 
Anlagen und Einrichtungen Dritter 

 
Anlagen und Einrichtungen in, über oder unter einer Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer sind von 
Ihren Eigentümern und Besitzern so zu unterhalten und zu betreiben, dass die Unterhaltung der 
Bundeswasserstraße, der Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen oder der Schifffahrtszeichen 
sowie die Schifffahrt nicht beeinträchtigt werden. 
 
 

§ 11 
Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung 

 
(4) Der Inhaber einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (§ 31) hat ohne Anspruch auf 
Entschädigung zu dulden, dass die Ausübung der Genehmigung durch Arbeiten zur Unterhaltung 
vorübergehend behindert oder unterbrochen wird. Auf die Interessen des zur Duldung Verpflichteten ist 
Rücksicht zu nehmen. 
 
 

§ 24 
Strompolizei 

 
(1) Die Behörden der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes haben die Aufgabe, zur 
Gefahrenabwehr Maßnahmen zu treffen, die nötig sind, um die Bundeswasserstraßen in einem für die 
Schifffahrt erforderlichen Zustand zu erhalten (Strompolizei). 
 
(2) Zur strompolizeilichen Überwachung der Bundeswasserstraßen dürfen Beauftragte der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen sowie Wasserfahrzeuge betreten. Das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. 
 
(3) Die Hafenaufsicht (Hafenpolizei) bleibt unberührt. 
 



§ 25 
Verantwortliche Personen 

 
(1) Strompolizeiliche Maßnahmen, die durch das Verhalten von Personen erforderlich werden, sind gegen 
die Personen zu richten, die die Gefahr oder die Störung verursacht haben. Sie können auch gegen 
diejenigen gerichtet werden, die für die Personen aufsichtspflichtig sind. 
 
(2) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist neben diesem dafür verantwortlich, dass sich der 
andere bei der Ausführung der Verrichtung ordnungsgemäß verhält. 
 
(3) Strompolizeiliche Maßnahmen, die durch das Verhalten oder den Zustand eines Tieres oder durch 
den Zustand einer anderen Sache erforderlich werden, sind gegen den Eigentümer zu richten. 
Strompolizeiliche Maßnahmen können auch gegen den gerichtet werden, der die tatsächliche Gewalt 
ausübt; die Maßnahmen sind nur gegen diesen zu richten, wenn er die tatsächliche Gewalt gegen den 
Willen des Eigentümers oder eines anderen Verfügungsberechtigten ausübt, oder wenn er auf einen im 
Einverständnis mit dem Eigentümer schriftlich gestellten Antrag als allein verantwortlich anerkannt worden 
ist. 
 
 

§ 31 
Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 

 
(1) Einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung des Wasser- und Schifffahrtsamtes bedürfen 
 1. Benutzungen (§ 3 Wasserhaushaltsgesetz) einer Bundeswasserstraße, 
 2. die Errichtung, die Veränderung und der Betrieb von Anlagen einschließlich des Verlegens,  

der Veränderung und des Betriebs von Seekabeln in, über oder unter einer 
Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer,  

wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen 
Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 
 
(1a) Anlagen, die am 31. Dezember 1994 im Bereich der Erweiterung des Küstenmeeres nach dem 
Beschluss der Bundesregierung vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3428) vorhanden sind, sind dem 
Wasser- und Schifffahrtsamt anzuzeigen. Sie bedürfen keiner strom- und schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, wenn das Wasser- und Schifffahrtsamt binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 
nichts anderes mitteilt. Ist eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung erforderlich, ersetzt die 
Anzeige den Antrag auf Erteilung dieser Genehmigung. 
 
(2) Wer eine Bundeswasserstraße benutzen oder Anlagen in, über oder unter einer solchen 
Wasserstraße oder an ihrem Ufer errichten, verändern oder betreiben will, hat dies dem Wasser- und 
Schifffahrtsamt anzuzeigen. Die Maßnahme bedarf keiner strom- und schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung, wenn das Wasser- und Schifffahrtsamt binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige 
nichts anderes mitteilt. Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des 
Telekommunikationsgesetztes sind anzeigepflichtig, aber genehmigungsfrei. Ist eine strom- und 
schifffahrtspolizeiliche Genehmigung erforderlich, ersetzt die Anzeige den Antrag auf Erteilung dieser 
Genehmigung. 
 



(3) Eine Anzeige oder eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung ist nicht erforderlich 
 
 1. für das Einbringen von Stoffen zu Zwecken der Fischerei, 
 2. für Benutzung, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in zulässiger Weise ausgeübt  
  werden, 
 3. für Anlagen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig vorhanden sind, 
 4. für Maßnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs. 
 
(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, die eine Beeinträchtigung 
des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs verhüten oder ausgleichen. 
 
(5) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine 
Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die durch Bedingungen und Auflagen weder 
verhütet noch ausgeglichen werden kann. Sind diese Bedingungen und Auflagen nicht möglich, darf die 
Genehmigung gleichwohl aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erteilt werden. 
 
(6) Die Genehmigung ersetzt nicht die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Verwaltungsakte. 
 
 

§ 32 
Rücknahme und Widerruf 

der strom- und Schifffahrtspolizeilichen Genehmigung 
 
(1) Das Wasser- und Schifffahrtsamt kann die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung ganz oder 
teilweise widerrufen, wenn es zur Erhaltung der Bundeswasserstraße in einem für die Schifffahrt 
erforderliche Zustand oder zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
notwendig ist. Wenn ein Verwaltungsakt, der nach anderen Rechtsvorschriften für die Maßnahme 
erlassen ist (§ 31 Abs. 6), nur gegen Entschädigung ganz oder teilweise widerrufen werden kann, ist auch 
bei gänzlichem oder teilweisem Widerruf der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung 
Entschädigung zu leisten. 
 
(2) Das Wasser- und Schifffahrtsamt kann die Genehmigung ferner ohne Entschädigung ganz oder 
teilweise zurücknehmen, wenn der Unternehmer den Zweck der Maßnahme so geändert hat, dass er mit 
den Antragsunterlagen nicht mehr übereinstimmt. 
 
(3) Das Wasser- und Schifffahrtsamt kann die Genehmigung ferner ohne Entschädigung widerrufen, 
wenn der Unternehmer 
 1. die Benutzung über den Rahmen der Genehmigung erheblich ausgedehnt hat, 
 2. ihre Ausübung binnen einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht begonnen oder die  
  Genehmigung drei Jahre ununterbrochen nicht ausgeübt hat. 
 



§ 33 
Besondere Pflichten im Interesse der Überwachung 

 
(1) Überprüft das Wasser- und Schifffahrtsamt, ob die Bedingungen und Auflagen der strom- und 
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung erfüllt werden, hat der Inhaber der Genehmigung das Betreten von 
Grundstücken zu gestatten, die Anlagen und Einrichtungen zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen, 
die erforderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und technische 
Ermittlungen und Prüfungen zu dulden. 
 
(2) Werden besondere Überwachungsmaßnahmen, vor allem fachtechnische Untersuchungen, 
erforderlich, können dem Inhaber der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung die Kosten dieser 
Maßnahme auferlegt oder die Untersuchungen auf seine Kosten aufgegeben werden. 
 
(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihm selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 
 
(4) Auf die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse und Unterlagen sind die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 
5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies gilt 
nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer 
Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren 
Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche 
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. 
 
 

§ 34 
Schifffahrtszeichen 

 
(4) Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren 
Betrieb zu Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren 
Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anderes irreführen 
oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. 
 
 

§ 50 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 4. entgegen § 31 Abs. 1 ohne strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung eine  

Bundeswasserstraße benutzt oder Anlagen errichtet, verändert oder betreibt oder einer nach 
§ 31 Abs. 4 erteilten Auflage nicht nachkommt. 



 5. entgegen der Vorschrift des § 33 Abs. 1 
a) das Betreten von Grundstücken nicht gestattet, Anlagen oder Einrichtungen nicht 
zugänglich macht oder technische Ermittlungen oder Prüfungen nicht duldet, 
b) die erforderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen oder Werkzeuge nicht zur Verfügung stellt 
oder, 
c) die Auskunft nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

 6. ohne die nach § 34 Abs. 2 erforderliche Genehmigung ein Schifffahrtszeichen setzt oder  
  betreibt oder 
 7. der Vorschrift des § 34 Abs. 4 über die Ausgestaltung oder den Betrieb von Anlagen,  
  ortsfesten Einrichtungen oder Schifffahrtszeichen zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion. 
 
 
 
 


